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Lage der Ausgleichsfläche
Fl.Nr. 169

1.

1.1.3.

1.2.3.

1.3.1.

3.5.

6.

6.1.

6.3.

9.

9.

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Urbane Gebiete
(§ 6a BauNVO)

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Rad- und Gehweg

Grünflächen

öffentliche Grünflächen

GE

MU

WA

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

2. Maß der baulichen Nutzung

2.8. Oberkante Fertigfußboden in Metern über Normalhöhennull (NHN)

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

2.5. GrundflächenzahlGRZ 0,6

6.2. Straßenbegrenzungslinie

6,5 mWH
9,0 mFH

542 m NHNOK

2.8. Wandhöhe (WH) und Firsthöhe (FH)  als Höchstmaß in Metern

13.

13.2.1.

15.

15.13.

15.14.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a Abs.6 und Abs.6  BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Flurkarte mit Bestandsgebäuden, Haus- und Flurstücknummern152

geplante Grenze der Grundstücke, geplante Gebäude

1

Höhenlinien mit Höhenangabe in Metern über Normalhöhennull528m

12,7 Bemaßungen in Metern

10.

10.2.

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses:
Regenrückhaltebecken

R

Bauverbotszone (20 m)

Baubeschränkungszone (40 m)

Fahrbahnrand Staatsstraße 2052

Standortvorschlag: zu pflanzende Bäume

13.1. Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

OKFFB 533 m NHN

Lage der Ausgleichsfläche
(Artenschutz/multifunktionaler Ausgleich)
Fl.Nr. 211/1 Gmk. Ried

N
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527,10 Höhenlagen mit Höhenangaben in Metern über Normalhöhennull gemäß Vermessung
(Vermessungsbüro mayr ingenieure)

Verlauf von Gasleitungen (nachrichtliche Übernahme)

Abgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 5 Abs.2 Nr.6 und Abs. 4 BauGB, § 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.4 BauGB)

15.6.

Verlauf von 20-kv-Kabel mit der Bezeichnung R1T3 und Schutzbereich von 1,0 m
beiderseits der Leitungstrasse (nachrichtliche Übernahme)

Verlauf von 20-kv-Freileitung mit der Bezeichnung R1T3 und Schutzbereich von 9,0 m
beiderseits der Leitungstrasse (nachrichtliche Übernahme)

geplante Flächen für Versorgungsanlagen

Immissionsorte
(Ingenieurbüro Kottermair GmbH)

5

SDB9

4,25 m

Abstand der bei Kleinbohrungen gefundenen Grundwasserstände zur Geländeoberkante
(Vermessungsbüro Crystal Geotechnik)

geplante Umrisse Regenrückhaltebecken

2.8.
Höhe der Oberkante baulicher Anlagen (OK), Wandhöhe (WH) und Firsthöhe (FH) als
Höchstmaß in Metern über Normalhöhennull (NHN)535 m NHNWH

538 m NHNFH
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